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Sachverhalt:

Nachdem die AXA Winterthur die Leistungen für das von R. bei einem Verkehrsunfall erlittene Distorsionstrauma der Halswirbelsäule mangels natürlichkausalen Zusammenhangs der gesundheitlichen Beschwerden mit dem Unfall einstellte, liess R. beschwerdeweise beantragen, es seien ihr die gesetzlichen Leistungen weiterhin auszurichten. Das angerufene Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürichs stellte daraufhin die Einholung eines polydisziplinären Obergutachtens beim Zentrum Y. in Aussicht. In ihrer Stellungnahme liess R. Zweifel an der fachlichen Kompetenz der Ärzte des Zentrums Y. zur Beurteilung ihrer gesundheitlichen Beschwerden vortragen und Ablehnungs- und Befangenheitsgründe geltend machen. Sie erhebt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag, der Beschluss des kantonalen Gerichts sei aufzuheben, und es sei die Sache zur Ernennung neuer Gutachter an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Erwägungen:

Mit Bezug auf die Rüge der fachlichen Eignung der Ärzte des Zentrums Y. ist keine der Voraussetzungen von Art. 93 Abs. 1 BGG für die Anfechtung von Zwischenentscheiden erfüllt. Mit der Bestimmung eines gerichtlichen Experten, dessen Qualifikation R. bestreitet, droht dieser kein nicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG. Gegen den kantonalen Entscheid über die Leistungspflicht wird der Versicherten die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht offen stehen, bei der auch zuvor gefällte Zwischenentscheide mitangefochten werden können. Beim Beschluss des Sozialversicherungsgerichts handelt es sich somit hinsichtlich der Beanstandung der fachlichen Qualifikation um einen Zwischenentscheid, der nicht selbständig anfechtbar ist (E. 5.3).

Weiter macht R. geltend, die Ärzte des Zentrums Y. seien befangen, weil sie finanziell aufgrund ihres beträchtlichen Gutachtenvolumens im Wert von jährlich mehreren Millionen Franken von den Versicherungsinstitutionen abhängig seien und diesen daher in den Gutachten die Grundlage liefern würden, um die Leistungseinstellungen zu schützen. Kritische Äusserungen der Gutachter zu Rechtsprechung und Verhalten der Versicherer würden umgehend zu einer Reduktion der Aufträge an die betreffende Gutachterstelle führen würden (E. 6.1). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung stellt eine ausgedehnte Gutachtertätigkeit für die Sozialversicherungsträger jedoch keinen Befangenheitsgrund dar. Die Einigung über den Sachverständigen ist sodann keine gesetzliche Mindestanforderung, weil letztlich das Gericht über die Einholung des Gutachtens entscheidet. Gemäss geltendem Recht besteht auch kein Wahlrecht hinsichtlich der Person des Gutachters (E. 6.2).

Überdies bringt R. in der Beschwerdeschrift vor, der Chefarzt des Zentrums Y. pflege eine feindschaftliche Beziehung zu den Anwälten der die Versicherte vertretenden Kanzlei und habe diese gegenüber der Invalidenversicherung auch schon als Ursache des Schleudertraumaproblems bezeichnet.

Ausstandsgründe betreffen in erster Linie das Verhältnis zwischen Sachverständigem und Partei. Der Parteivertreter vertritt im Prozess nicht seine eigenen Interessen, sondern diejenigen seiner Mandantin, so dass ein Sachverständiger in aller Regel nicht schon deswegen befangen erscheint, weil er ersterem gegenüber angeblich feindschaftlich gesinnt ist. Ein schweres persönliches Zerwürfnis zwischen dem Parteivertreter und dem Gutachter, welches als konkreter Befangenheitsgrund oder zumindest als Anschein einer Voreingenommenheit des Gutachters zu werten wäre, ist mit der angeführten angeblichen Äusserung des Chefarztes des Zentrums Y. nicht dargetan. Reaktionen von Expertinnen und Experten auf Verhaltensweisen einzelner Parteien vermögen nur dann einen Ausstandsgrund zu setzen, wenn sie objektiv betrachtet unverhältnismässig sind und beispielsweise in einen Gegenangriff oder eine Herabsetzung der Parteien münden. Selbst wenn es zutreffen sollte, dass Dr. med. A. der Unterstützung von Schleudertraumapatienten durch die Mitglieder der Anwaltskanzlei kritisch gegenübersteht, lässt dieser Umstand für sich allein nicht Zweifel an der persönlichen Integrität und der pflichtgemässen Ausübung der Gutachtertätigkeit nach bestem Wissen und Gewissen des Chefarztes aufkommen.

Eine Meinungsverschiedenheit zwischen Rechtsvertreter und Gutachter nimmt in der Regel kein solches Ausmass an, dass bei objektiver Betrachtungsweise von einem Anschein der Befangenheit gesprochen werden kann, welcher die Untersuchung und Beurteilung eines zu begutachtenden Sachverhalts zum Nachteil der Partei beeinflussen könnte (E. 7.).
